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A,uf die Anfrage Nr~ 1304, welche die Abgeordneten 
Dipl.lng; Hanreich und Genossen in der Sitzung des j\.lationalrates 
am 300 Mai 1973, betreffend Fehlplanung des Talüberganges Lunz 
am See an mich gerichtet haben I beehre ich mich, folgendes mit­
zutei len: 

In dem zitierten Artikel der Zeitschrift des ÖAMTC 
"Auto Touring", veröffentl icht in der Ausgabe vom 15. Mai 1973, 
sind die Gesa:-ntbaukosten des Talüberganges Bodingbach im Bau­
vorhaben Umfahrung Lunz der B 25 mit 15 Millionen Schilling an­
gegeben. Dies entspricht nicht den Tatsachen. Die Baukosten be­
trug~n 9,3 Millionen Schilling. 

Bezügl ich der in diesem Artikel kritisierten mangeln­
den Koordinierung bei der Planung und Baudurchführung des Bau­
vorhabens Umfahrung Lunz habe ich in meinem Ministerium ein­
gehende Untersuchungen durchführen lassen. Der Sachverhalt stellt 
sich nunmehr fo I gendermaßen dar: 

Dem Neubau der Erlauftal-Bundesstraße im Abschnitt 
Lunz-Stiegengraben I iegt ein Genereller Entwurf zugrunde, der vom 

Bundesministerium für Bauten und Technik am 12. September 1967 
genehmigt wurde .. Wie bei derartigen Bauvorhaben der Bundes­
straßenverwaltung übl ich ist, wurden ,die weiteren Planungsarbei~en 
für die Straßenbauarbeiten und den Talübergang Bodingbach getrennt, 
durchgeführt. 

Bi He wenden 
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Die Vergabe der Bauarbeiten fDr den TafLibergang 
Bodingbach wurde vom Bundesministerium fLir Bauten und Technik 

am 4. November 1969 genehrnigt, da schon auf Grundlage des 
Generellen Projektes die eindeutige Aussage mögl ich gewesen war, 
daß eine andere Linienführung (eine Ostumfahrung von lunz) geolo­
gisch wesentl ich schlechtere Hangbereiche berührt hätte. Nach M it­
tei lung des Amtes der landesregierung wurde al s Fertigstellungster­

min für die Ausführung der Hauptanbotspositionen durch die Firma 
Negrelli der 29. Oktober 1971 bef<anntgegeben. Restarbeiten, in der 

Hauptsache Böschungspflaster J wurden zu einem späteren Zeitpunkt 
ausgeführt. 

Der Auftrag zur Erstellung e.ines Detailprojektes für die 
Straßenbauarbeiten im Abschnitt "lunz - Stiegengraben, '1. Abschnitt, 
km 43,9 - 46,5" der B 25 wurde vom Amt der niederösterreichischen 
Landesregierung am 17. November i967 vergeben. Für die Detailpro­
je!dierung wurden vorerst die im !lBaugeologischen Vor gutachten zum 
Generellen Projekt 1967" vom zustöndigen Sachverständigen darge­

fegten Aussagen verwendet und danach eine erste Fassung des De-
tal Iproje~des im Jahre 1968 erstellt. 

Im Zuge der Ausarbeitung eines weiteren Gutachtens 
durch den baugeologischen Sachverständigen im Jahre 1969 wurden 
von diesem baugeologische Schwierigkeiten im Bereich z'i.,rischen Tal­
übergang Bodingbach und 8 aulosencle aufgezeigt. In dem am 22,. Juni 
1970 vorgelegten Sachverständigen-Gutachten v.;urde eine ;"bänderung 
der Trassenführung in diesem Bereich empfohlen. 

Aufgrund der in diesem Gutachten dargelegten Aussagen 
über die baugeologisch günstigste Situierung der Trasse im kritischen 
Hangbereich ordnete das Amt der niederösterreichischen Landesregie­
rung eine Neubearbeitung des, nach dem Talübergang gelegenen Teiles 
des Bauloses durch den beauftragten Detailprojektanten an. 

Das "Detailprojekt 1971" wurde dem Bundesministerium 
für Bauten und Technik vom Amt der niederösterreichischen Landes­
regierung mit Schreiben vom 10. März 1972 zur Genehmigung vorge­
legt. Mit Erlaß vom 12. April 1972 hat das Bundesministerium für 
Bauten und Technik diesen Detailentwurf genehmigt. Im Bauprogramm 
1972 der Bundesstraßenverwaltung war das Straßenbaulos "lunz -
Stiegengraben" mit einer ersten Rate von 1 Million Schilling enthal­
ten. Ein Baubeginn wäre aufgrund der abgeschlossenen Planungen und 
der finanziellen Bedeckung somit im Herbst 1972 mögl ich gewesen.' 

Bitte wenden 

,. 
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Durch die Trassenänderung zwischen TalClbergang Boding­
bach und dem Baulosende waren jedoch Grundeinlösungsverhendlungen 
notwendig gevvorden. Bei diesen Verhandlungen aufgetretene Schwierig­
keiten standen einer Ausschreibung der Bauarbeiten zu diesem Zeit­

pl..mkt entgegen I da ein Baub(-)ginn im Jahre 1972 nicht gesichert er­
schien. 

Wie bef~annt ist I habe ich im Herbst 1972 die Ämter der 
L.andesregierungen überdies angewiesen, von f\usschreibungen für lang­

tr i sd ge Bauvorhaben, deren I nangr i ffnahme erst im Jahre 1973 vorge­
sehen war J im Hinbl ick auf das neue Umsatzsteuergesetz Abstand zu 
nehmen. 

Da außerdem das Bundesministeriurn für Bauten und Technik 
in dieser Zeit die "Recht! ichen Vertragsbedingungen" neu gefoBt hat und 
danach am 7. Dezember 1972 für verbind! ich erklärte I wurde vorn .A.mt 

der nied,~rösterreichiscilen Landesregierung von der ,i\usschreibung der 
Straßenbauarbeiten für das Baulos "Lunz-Stiegengraben" Abstand ge­

nonimen I da die Ausschreibungsunter!agen generel! den geänderten ge­
setzl icherl und rechti ichen Voraus::-;etzungen anzupassen waren~ 

Die Bauarbeiten fOr das Gaulos "Lunz-,Stiegengraben I Ab­
schnitt 111 'Nurden in der Zwischenzeit ausgeschrieben. Die Eröffnung der 

Anbote hat am 25. Mai d. J. stattgefunden. 

Es ist beabsichtigt, die Straßenbausrbeiten demnächst mit 
dem tOr das heurige Jah~ und für diesen Zweck vorgesehenen Betrag 

von 3,5 Mi!lionen Schilling in Angriff zu nehmen. 

Straßenbauvorhaben in Tal lagen stoßen vielfach auf Schwie­
rigkeiten, da dort oft Hangbewegungen , Rutschungen und sonstige unan­
genehme tiefbaullch schwer zu beherrschende Durchn ässungen zu be­
wältigen sind. 

im gegenständl ichen Falle konnte durch eingehende geologische· 
Untersuchungen! die bis in die jüngste Zeit gedauert haben, das Projekt 
im Bereich nach dem TaiObergang verbessert werden, um so den zu erwar­
tenden Hangbewegungen mögl ichst auszuweichen. In dem Bereich vor dem 
Talübergang handelt es sich Jedoch zweifellos um kei Rutschhänge. 
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